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2. März 1877.] DIE EISENBAHN. 71

veranstalten. Für Ingenieure wird besonders die erstere interessant,
für Architecten die letztere bemerkenswert!! sein. Das Gewerbemuseum

in Z ü r i c h würde wahrscheinlich gerne seine Mitwirkung
zu einer derartigen Schaustellung leihen.

H. Hanhart, Arohitect.

Nordostbahn.

Der Verwaitungsrath der Nordostbahn hat unterm 26. Februar
das nachfolgende Programm für Reduction der Bauten
unverändert angenommen:

I. Die Nordostbahngesellschaft ist nicht im Besitze
der finanziellen Mittel, welche erforderlich sind, um
ihr den Bau der weitern Eisenbahnlinien, deren Ausführung sie
übernommen hat, zu ermöglichen, und sie befindet sich auch
nicht in der Lage, sich in den Besitz dieser Mittel zu setzen.

II. Sie hat desshalb dahin zu streben, dass sie von der
Verpflichtung, diese Linien zu bauen, entbunden wird, wogegen sie
sich wieder anheischig macht, die Subventionsdarlehen
zurückzuzahlen, welche ihr zum Zwecke des Baues von Bahnen,
beziehungsweise Bahnabtheilungen, die sie »wegen ihrer mittlerweile
eingetretenen finanziellen Verhältnisse nicht zur Ausführung
bringen kann, bereits eingehändigt worden sind. Diese Bestimmung

findet auf die Linie Niederglatt-Baden, welche
in der Ausführung bereits sehr weit vorgeschritten ist und
daher nicht unausgebaut bleiben kann, keine Anwendung und
ebenso werden Vereinbarungen, wie sie in der nachfolgenden
Ziffer in Aussicht genommen sind, vorbehalten.

ni. Die Nordostbahngesellschaft erklärt sich bereit, soweit
an ihr, zu Vereinbarungen auf den nachstehenden Grundlagen
Hand zu bieten.

1) Die Linie Glarus-Linththal wird von der
Nordostbahngesellschaft unter der Bedingung, dass der Canton Glarus
das zur Ausführung der Bahn über das zugesicherte Subventionsdarlehen

von 3 450 000 Fr. hinaus noch erforderliche Capital
der Gesellschaft in annehmbarer Weise zur Verfügung stellt
(wozu dem Vernehmen nach Geneigtheit vorhanden ist), bis zu
dem vertragsgemäss festgesetzten Termine zur Vollendung
gebracht und dem Betriebe übergeben.

2) Die Ausführung der rechtsufrigen Zürichseebahn
erscheint in nachfolgender Weise möglich: a) Diese Bahn

bildet nicht einen Bestandtheil der Nordostbahn, sondern wird
zum Gegenstande einer selbstständigen Unternehmung gemacht,
b) Die Bahn hat wenigstens für einstweilen ihren Endpunkt in
Stadelhofen statt im Bahnhofe Zürich, c) Das Capital von ca.
13 Millionen Franken, welches zu dem Baue der Bahn erforderlich

ist, wird durch ein Actiencapital von 10 Millionen Franken
und ein Obligationencapital von 3 Millionen Franken gebildet.
Die eine Hälfte des Actiencapitals mit 5 Millionen Franken wird
von dem Canton Zürich und den interessirten Gemeinden
übernommen. Diese Betheiligung tritt an die Stelle des von dem
Canton Zürich und den interessirten Gemeinden zugesicherten
und zum grössern Theile bereits einbezahlten Subventionsdarlehens

von 5 Millionen Franken. Die andere Hälfte des
Actiencapitals übernimmt die Nordostbahngesellschaft. Es wird
derselben das Recht eingeräumt, bei der von ihr zu leistenden
Einzahlung ihre bisherigen Auslagen für die rechtsufrige Zürichseebahn,

soweit sie sich auf die Strecke Stadelhofen-Rapperswyl
beziehen, sowie den Werth des von der Nordostbahngesellschaft
zu den currenten Preisen zu liefernden Oberbau- und
Betriebsmaterials in Anrechnung zu bringen. Das Obligationencapital
von 3 Millionen Franken wird durch ein Anlehen der Gesellschaft

der rechtsufrigen Zürichseebahn, zu Gunsten dessen eine
erste Hypothek auf die Bahn zu errichten und das überdies von
den betheiligten Gemeinden zu garantiren ist, beschafft.

3) Die aargauische Südbahn, welche erst von Rupperswyl
bis Muri gebaut ist und somit noch nicht an das zukünftige Netz
der Gotthardbahn anschliesst, während sie unter anderm auch
dazu dienen soll, einen bedeutenden Theil des nach und von
dem Gotthard sich bewegenden Verkehres der Bötzbergbahn
zuzuwenden, ist von der Nordostbahn- und der Centralbahnge-
sellschaft gegen Ausbezahlung des eine Million Franken
betragenden Restes des Subventionsdarlehens auf den Zeitpunct
der Eröffnung des gesammten Gotthardbahnnetzes vermittelst
Ausführung der Bahnstrecken Brugg-Hendschikon und Muri-Cham,
welche letztere Linie an die Stelle derjenigen von Muri nach
Rothkreuz und Immensee treten soll, zur Vollendung zu bringen.

4) Die Linien Eglisau-Sch af fh au s en und T h al-
weil-Zug, welche vorwiegend dazu bestimmt sind, bereits
bestehende Verbindungen der bezüglichen Landesgegenden
mit dem Netze der Gotthardbahn abzukürzen, sowie auch,

wenigstens in einem gewissen Umfange, der Benutzung der
Nordostbahn für den Gotthardverkehr Vorschub zu leisten, sind
von der Nordostbahngesellschaft zwei Jahre nach Eröffnung des

gesammten Gotthardbahnnetzes zu vollenden und dem Betriebe
zu übergeben, wogegen die betheiligten Landesgegenden (Staaten
und Gemeinden) der Gesellschaft drei Viertheile des erforderlichen

Baucapitales unter annehmbaren Bedingungen zur
Verfügung zu stellen haben.

5) Zu der Ausführung der Linien Koblenz-S tein
und Dielsdorf-Niederweningen könnte nur unter
den gleichen Bedingungen Hand geboten werden, welche für den
Bau der Linie Glarus-Linththal in Aussicht genommen sind.

Die Nordostbahngesellsohaft anerkennt keine Verpflichtung,

zum Bau der Linie Etzweilen-Schaffhausen
mitzuwirken.

Ferner ermächtigt der Verwaitungsrath die von ihm bestellte
Reorganisationscommission unter Zuzug eines Abgeordneten der
Direction : a) einen Fachmann zur Untersuchung der
Betriebsverhältnisse der Unternehmung beizuziehen und denselben mit
der Aufgabe zu betrauen, Vorschläge zur Erzielung von
Ersparnissen und Verbesserungen im Betriebsdienste zu
machen und sich bei der Durchführung derselben, so lange das
erforderlich scheint, zu bethätigen ; — b) ein Regulativ über
die in Folge dieser Massnahme für die Zeit der Thätigkeit dieses

Experten in der Organisation der Betriebsverwaltung zu treffenden
Modificationen zu erlassen: — c) mit dem zu berufenden
Sachverständigen die Bedingungen über die Art und Dauer seiner
Verrichtungen, über seine Honorirung u. s. w., zu vereinbaren.

Gotthardbahn.
(Frühere Artikel Bd. IV, Nr. 7, S. 92; Nr. 8 S. 106; Bd. VI, 7, S. 51.)

Donnerstag den 8. Februar ist der Verwaitungsrath der
Gotthardbahn zusammengetreten, um die folgenden Tractanden
zu erledigen :

1) Antrag der Direction betreffend Abänderung einiger
Bestimmungen der Verträge mit L. Favre betreffend die
Ausführung des Gotthardtunnels ; 2) Bericht der Direction über
die seit der letzten Sitzung des Verwaltungsrathes in Sachen
der Reorganisation der Gotthardbahnunternehmung geschehenen
Schritte.

Nach einlässlicher Berichterstattung des Präsidenten des
Directoriums und gewalteter Discussion wurde ein zweiter Nachtrag

zum Vertrag mit Herrn Favre einstimmig genehmigt, der
lautet wie folgt :

Zwischen der Direction der Gotthardbahn, unter Vorbehalt
der Ratification durch den Verwaitungsrath der Gotthardbahngesellschaft

und der Genehmigung des schweizerischen Bundesrathes,

einerseits und Herrn Louis Favre, Bauunternehmer von
Genf, anderseits, ist folgender zweiter Nachtragsvertrag zu den
frühern Verträgen betreffend Ausführung des grossen Gotthardtunnels

vereinbart worden :

I.
In Würdigung des Umstandes, dass die Beschaffung der

für den Tunnelbau nöthigen Maschinen, Geräthe und Einrichtungen

aller Art (Art. 5 des Hauptvertrages vom 7. August 1872)
Herrn Favre erheblich mehr als die Pauschalsumme von Fr.
4 Millionen, welche in Ziffer 1 der Convention betreffend die
Installationen vom 6. Juni 1874 festgesetzt ist, gekostet hat,
händigt die Gotthardbahngesellschaft Hrn. Favre von der Caution
von Fr. 8 Millionen, die er ihr gemäss Art. 8 des Hauptvertrages I

in Werthschriften hinterlegt hat, einen Betrag von anderthalb
Millionen Franken aus.

Die Titel, welche in Vollziehung dieser Vorschrift
aushinzugeben sind, werden in gegenseitigem Benehmen der
Finanzverwaltung der Gotthardbahngesellschaft und des Herrn Favre
bestimmt.

n.
Der vierte Absatz des Artikels 5 des Hauptvertrages erhält

die nachfolgende veränderte Fassung : „Die Gesellschaft ist
berechtigt, in den letzten anderthalb Jahren der für den Tunnel
anberaumten Bauzeit von der Verdienstsumme des Herrn Louis
Favre so viel zurückzubehalten, als erforderlich ist, um die
Rückerstattung der für die Maschinen u. s. f. ausgelegten
Pauschalsumme auf dem Wege der Compensation zu veranlassen,

wogegen Hrn. Favre die zurückbehaltenen Quoten seiner
Verdienstsumme zu 5 °/o zu verzinsen sind. Die Gesellschaft wird
jedoch von dieser Berechtigung keinen Gebrauch machen, wenn
Herr Favre den Vorschriften der von der Gotthardbahngesellschaft

mit ihm abgeschlossenen Verträge in vollem Umfange


	Nordostbahn

